
r9
mit aigener Hand vnter obbestimbte deß Gerichts Secretaru . vnnd
Land -Schreibers Verzaichnuß/im Gelt-Buch vormercken / vnd dem
Gerichtdestwegen ein genugsambeQuittung geben / welche ermelter
GerichtsSeLretarius , vnd Land - Schreiber ordentlich reZilkrieren,
vndneben demGelt-Buch auffbehalten solle. .

'-
§. lV . So auffein solcheszu Gericht erlegtesGelt : oderandersDe¬

positum ein Verbott ( wie vilmahlen beschicht) geschlagen / oder ein
Ansatz angemelt/ vnd angenommen worden/ solle besagterGerichts Le-
cretLriu8 , vnd Land-Schreiber/daselbe jederzeit ordentlich/vndwie
gebrauchig/insonderheit darzue vormercken/vnd desselben Einschrei¬
bens Inhalt/denen Partheyen/die esberührt/auffderselbeversuechen/
vnd begehren/glaubwürdige Außzüg / vnd Abschrifften/sich deren an
statt einer Bekanntnuß/oder Quittung jhrerNothdurfft nach / zuge¬
brauchen/gegen Reichung eines Gulden Tax/ mittheilen / vnd erfol¬
gen lassen.

Aerdrepzehende D 'tuk.
Von der Gerichts Urkund.

§. i.
Ann alsdann der Gläubiger / oder besitzende Theil /
ldieLxecution vollführt/stehet jhme bevor / ein Gerichts Ur¬
kund zubegehren/dercnsich zu seiner mehrernVerficherung/vnd

sonsten auff zuetragendeFall derNothdurfftnach/zugebrauchen/wel¬
che jhme mit vorgehender einmaliger Crinderung ertheilet werden.

§. ll . Jedoch er Gläubiger/oder besitzende Theil vonHuttdert Gul¬
den/oderauch darunterbiß im TauskntGulden/mclusivd. jedestio .Fl.
Tax.

Von rooo. Fl . aber/vndso fortan/von den ersten iooo. Fl. vnd
auch darunter. - - - - - z . Fl.

Wie nicht weniger/da er solche Gerichts Urkund/auffPergement
schreiben lassen/dassUbige absonderlich darzuegebe/oderbezahlen solle.

!er MerzchendeLtml.
on Mandhabung vorstehender Ordnung.

§. i.
Dem?rincix >3l, ^ävocat, ?rocur3tor, oder Ge-
lwalttrager/ diserOrdnungnicht nachgelebet/ oder sich sonsten
gegen dem Gericht/mit Worten/Wercken / oder Schrifften/

schimpfflich/vngebührlich/vnd verweißlich halten/ vnd erzeigen wur-
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de/berfelb? rincipnl , ^ ävocL^ krocurLtorzoderGewalttrager/sol-
le durch Unsere N .Oest.Regierung/oder LandmarschallischesGericht/
nach Gelegenheit seines Verbrechens gestrafft werden.

§. II . Und wann einem ^ clvocaten, ein Gelt-Straffauffgeladen/
solle er bey seinemAyd/ warmit er dem Gerichtzugethan/vndgeschwo¬
ren ist / dieselbig Gelt -Straff/von seinen Lllenren , oder princip ^ln
nicht widerumben begehren : ob aber einer Hierwider betretten wurde/
alsdann gegen demselben mit besonderer noch mehrern schärpffem
Straff / andern zum Abschey/ vnnachläßlich verfahren werden.

KWuß.
!Ach dem dtse Ordnung/alleinzu Abstellung/ Für-
Eomung/vnd Verhüttung der Partheyen fürsatzlich muth-
-willig : gefährlichenAuffzüg/vndvmb Befürderung schlei-

nigesRechtens willen/männiglich zu gutem fürgenommen/vnddann
Unser gnädigist : vnd ernstlicher Will/vnd Maynung ist/daß derselben
in allen/ in sichhaltenden ? un <Len.vnd ^ rticulen , gäntzlich : vnd aller-
manniglichs unverhindcrt/nachgangen werden solle ; Doch hiebey
außgenommen/vnd sonderlich vorbehaltent/ wo sich über kurtz / oder
lang/in einem/ oder mehr^ rriculn , Irrung/vnd Beschwärungzütrüg/
daß Wir dieselben durch gründliche Erfahrenheit / vnd mit zeitigem
Rath/nach Gelegenheit der Sachen/vndNothdmfft/bessern/mildern/
mehren/mindern/odergar widerumben auffheben mögen.

SogebiettenWirhierauffUnsererN . Oest. Regiemng/Landmar-
schallischen Gericht/wie auch denen Ehrwürdigen/Hoch : vnd Wohl-
gebohrnen/Wohlgebohrnen/Edlen/ Gestrengen / Chrsamben/Geist»
lichen / Unfern andächtigen / vnd lieben/getreuen N . allen/vnd jeden
Ständen/gemainer Landschafft / Unsers Ertz - Hcrtzogthumb Oester¬
reich vnter der Ennß/ auch allen ^ civocaten. procuratoren,vnd 8ol-
licitÄtorn, vnd sonsten andern Unfern Unterthancn / vnd Getreuen/
crnstlich/vnd wollen/daß fienunhinfüro/biß auffUnser/vnd Unserer
Erben/ vnd Nachkommen/ Wohlgefallen/diser beschribenen Ordnung/
vndLxecuüor >8-proeef8,in allweggemäß -. gehorsambistnachgeleben/
nachgehen/vnd festiglich darob halten/selbst darwider nicht handle« /
noch dasselbe jemands andern zuthuen / zuesehen/ oder gestatten ; Al¬
les bey Vermeydung Unserer schwären Straff / vnd Ungnad . Daß
meynenWir ernstlich / mitUrkund dises Brieffs . Geben in Unserer

Stadt
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